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Stadt Gladbeck Gladbeck, 10.09.2019 

 Vorlage Nr. 19/0328 

Federf. Stadtamt: Amt für Planen, Bauen, Umwelt 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 
 

Umweltausschuss 
 

Stadtbaurat Dr. Kreuzer 

 

Entscheidung 

 

23.09.2019 9 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

InnovationCity Mobilitätszuschuss 

 
Begründung: 

 

Neben der energetischen Gebäudesanierung ist die Nahmobilitätsförderung ein zentraler 

Bestandteil des kommunalen Klimaschutzes. Mit der beigefügten Richtlinie „InnovationCity 

Mobilitätszuschuss“ möchte die Stadt Gladbeck die Erstellung von Fahrradabstellanlagen in 

den InnovationCity-Quartieren Rentfort-Nord und Stadtmitte fördern und leistet hiermit 

einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. 

 

Voraussetzung für die Nutzung des Fahrrads ist die Möglichkeit, es sicher und mit entspre-

chender Qualität geschützt abstellen zu können. Insbesondere Mehrfamilienhäuser weisen 

einen solchen Fahrradabstellplatz oftmals nicht auf. Ziel des Förderprogramms „Innovati-

onCity Mobilitätszuschuss“ ist es daher, Eigentümerinnen und Eigentümer durch einen Zu-

schuss in einem einfachen Verfahren zu motivieren, auf ihren Wohnbauflächen abschließ-

bare und überdachte Fahrradabstellplätze zu errichten. Zudem sollen Abstellanlagen für 

Mobilitätshilfen gefördert werden, um mobilitätseingeschränkten Personen eine klima-

freundliche Mobilität zu ermöglichen. Aus ökologischen und städtebaulichen Gründen ist 

die Begrünung der Anlagendächer und Einfriedungen sinnvoll, sodass diese ebenfalls mit 

einem Zuschuss gefördert werden. 

 

Die Richtlinie liegt zum Beschluss bei. 

Im Übrigen wird in der Sitzung mündlich berichtet. 

 

Anlage: 

Städtische Richtlinie „InnovationCity Mobilitätszuschuss“ 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Die Richtlinie hat keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen. Die Mittel für den 

„InnovationCity Mobilitätszuschuss“ stammen aus den Haushaltsmitteln für den 

„InnovationCity Sanierungszuschuss“ (Buchungsstelle 14.01.01.531801). 
 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

 

Der vorliegende Beschluss soll  zur Einsparung von CO2 führen und somit zur Erreichung 

der Klimaschutzziele beitragen. 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Umweltausschuss der Stadt Gladbeck stimmt der Richtlinie „InnovationCity Mobilitäts-

zuschuss“ zu. Die Richtlinie tritt mit Beschluss am 23.09.2019 in Kraft. 

 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

I.V. 

 
        Dr. Volker Kreuzer 

          - Stadtbaurat - 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


